
satzu ng des Kreisfeuenrreh rverba ndes vorpom mern-Rügen

Aufgrund des § 15 des Brandschutz- und Hitfeteistungsgesetztes M'V vom 3' Mai 2002

(GVoBt. M.V S. 254), das zuletzt durch das Gesetz vom 17. März 2009 (GVoBt. M.V s. 282)

geändert worden ist, wird nach Beschtuss der Mitgtiederversammlung des

Kreisfeuerwehrverbandes vom 26. Aprit 2013 fotgende Satzung ertassen'

§1
Name und Sitz

Der Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Rügen, nachfolgend ,,Verband" genannt, ist eine

Körperschaft des öffenttichen Rechts und Rechtsnachfotger der Kreisfeuerwehrverbände

Rügen und vorpommern-Rügen. Er hat seinen sitz in Stratsund und betreibt dort eine

Geschäftsstette.l

§2
Aufgaben

Der Verband hat fotgende Aufgaben:

1. die Brandschutzerziehung und -aufktärung sowie die Bereitschaft der Bevötkerung,

freiwittig im Brandschutz mitzuwirken, zu fördem,

Z. die Aus- und Fortbitdung der Mitgtieder der Freiwitl,igen Feuen'rrehren zt)

unterstÜtzen,

3. die Jugendarbeit in den Feuerwehren zu unterstützen,

4. die Mitgtieder der Freiwittigen Feuerwehren in ihren wirtschafttichen und soziaten

Angetegenheiten, soweit sie mit dem Feuerwehrdienst in Verbindung stehen, zu

betreuen,

5. über Beschwerden von Mitgtiedern der Freiwittigen Feuerwehren zu entscheiden'

soweit es Verbandsangetegenheiten sind,

6. Kreisfeuerwehrtage zu veranstatten,

7. eine Feuerwehrtechnische Zentrate zur unterbringung, Pftege und Prüfung von

Fahrzeugen, Geräten und Materiat zu betreiben sowie die Durchführung von

Ausbitdungstehrgängen sicherzustetten (Näheres regett der öffenttich-rechttiche

Vertrag zwischen dem Landkreis Nordvorpommern und dem Kreisfeuerwehrverband

Nordvorpommern vom 20. Oktober 2006)'

ffiäumtichenundtechnischenVoraussetzungen.inStratsundistderSitzdesVerbandesund
der Betrieb der Geschatüäeit" in ts:t t Ribnitz-Damgarten, or Ktockenhagen, Ecke stÜtzpunkt 11a.
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§3
Mitgtieder

(1) Mitgtieder des Verbandes können gemäß § 15 Absatz 1 des Brandschutz' und

Hitfeteistungsgesetzes M-V die Freiwiltigen Feuerwehren des Landkreises vorpommern'

Rügen sein. Die Freiwil,tigen Feuerwehren handetn dabei für den jeweitigen Träger des

Brandschutzes. BetriebLiche Feuerwehren und Feuerwehren anderer Träger der

öffenttichen verwaltung können auf Antrag Verbandsmitgtieder werden. Die Mitgtieder

müssen im Sinne des s 3 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit § 5 des Brandschutz'

und Hitfeteistungsgesetzes M-V anerkannt sein. Der Antrag ist schriftl'ich an die

vorsitzende/den vorsitzenden des verbandes zu richten.

(2) Wird einer Feuerwehr die Anerkennung entzogen, so ruht ihre Mitgtiedschaft bis zur

erneuten Anerkennung.

(3) Die Mitgtiedschaft beginnt mit dem Tag der Aufnahme durch die

Mitgtiederversammlung. Sie endet durch Austritt, Ausschtuss, durch Entzug der

Anerkennung, durch Auftösung der Mitgtiedsfeuerwehr, durch Auftösung des

Verbandes, oder bei natürtichen Personen durch Tod. Der Austritt ist jeweils nur zum

Schtuss eines Geschäftsjahres mögtich und mindestens einen Monat zuvor schrifttich

dem Vorstand gegenüber zu erklären.

§4
Ehrenmitglieder

(1) Der Verband kann Ehrenmitgtieder aufnehmen. Hierüber entscheidet die

Mitgtiederversammtung.

(2) Der Verband kann die Ehrenmitgtiedschaft wegen unwürdigen verhattens durch

Beschtuss der Mitgtiederversammlung entziehen'

§5
Fördernde Mitglieder

Unterstützerinnen und Unterstützer der Feuerwehr, die deren Arbeit beispielsweise durch

taufende Zahtungen von Geldbeträgen oder durch uneigennützige Arbeiten fördern, können

durch den Vorstand ats fördernde Mitgtieder aufgenommen werden.

§6
fflichten der Mitglieder

Die Mitgtieder haben die pfticht, den verband bei der Erfüttung seiner Aufgaben zu

unterstützen.

Die Mitgtieder sol.l,en beim schriftverkehr in verbandsangelegenheiten den Dienstweg

über die vorsitzende/den vorsitzenden einhatten. Hiervon ausgenommen ist der

Schriftverkehr mit dem eigenen Träger des Brandschutzes und der Aufsichtsbehörde.

(1)

(2)



s7
Vorsitzende/Vorsitzen der und Stellvertretu ng

(1) Die Vorsitzende/der Vorsitzende des

Stetlvertreteri n nen / Stettvertreter werden
Mitte gewähl.t.

(2) Die Waht richtet sich nach § 13.

(3) Der Verband schtägt dem Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen die Gewähtten

zur Ernennung in das Ehrenbeamtenverhättnis ats Kreiswehrführerin/Kreiswehrführer
und steItvertretende Kreiswehrführerin/stetlvertretender Kreiswehrführer für die
Dauer der Wahtperiode vor.

(4) Die WahLperiode beträgt sechs Jahre. Die Amtszeit beginnt mit der Aushändigung der

Ernennungsurkunde, jedoch nicht vor Abtauf der Amtszeit der Vorgängerin/des
Vorgängers.

(5) Die Vorsitzende/der Vorsitzende des Verbandes ist zugteich Vorsitzende/Vorsitzender
der Mitgtiederversammtung, des Verbandsausschusses und des Vorstandes. lm

Verhinderungsfall nimmt die Stettvertretung die Aufgaben wahr.

(6) Die Vorsitzende/der Vorsitzende leitet die Sitzungen der Mitgtiederversammtung, des

Verbandsausschusses und des Vorstandes.

§E
Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind:

1. dieMitgtiederversammlung,

2. der Verbandsausschuss und

3. der Vorstand.

Der Verband unterhätt eine Geschäftsstette. Sie steht der Vorsitzenden/dem
Vorsitzenden für ihre/seine Aufgaben zur Verfügung.

§9
Mitgliederversamm lung

(1 ) Der Mitgtiederversammtung gehören stimmberechtigt an:

1. die Vorsitzende/der Vorsitzende, ihre/seine beiden

Ste[tvertreterinnenlStettvertreter des Verbandes,

2. die Beisitzerinnen und Beisitzer des Vorstandes,

3. die Amtswehrführerinnen und Amtswehrführer,

4. die Gemeindewehrführerinnen und Gemeindewehrführer der amtsfreien Städte
und Gemeinden,

Verbandes und ihre/seine beiden
von der Mitgtiederversammtung aus ihrer

(1)

(2)



5. je eine Detegierte oder ein Detegierter pro angefangene 30 aktive Mitglieder der
amts- /gemeindeangehörigen Gemeinde- / Ortsfeuerweh ren und der amtsfreien
Gemeindefeuenrrehren; jedoch hat jede amts- / gemeindeangehörige Gemeinde-
/Ortsfeuerwehr mindestens eine Detegierte oder einen Detegierten,

6. die Leiterinnen und Leiter der nach § 3 aufgenommenen betriebtichen
Feuerwehren,

7. die Kreisjugendfeuenrehnrartinnen und -warte,

sowie i m Verh inderun gsfat I die entsp rechende Vertretun g.

(2) Die Mitgtiederyersammtung

1. wähtt die vorsitzende/den Vorsitzenden des Verbandes und ihre/seine beiden
Stettvertreter

2. wähtt die Beisitzerinnen und Beisitzer des Vorstandes,

3. wähtt den Wahtvorstand,

4. wähtt die Kassenwartin/den Kassenwart sowie die Rechnungsprüferinnen und
Rechnungsprüfer,

5. beschtießt in atlen Verbandsangetegenheiten, sowie die Entscheidung nicht dem
vorstand bzw. dem Verbandsausschuss übertragen ist,

6. beschtießt über die Aufnahme von betrieblichen Feuerwehren und Feuerwehren
anderer Träger der öffenttichen Venarattung sowie über das Ruhen der
Mitgtiedschaft,

7. beschtießt über die Verteihung und den Entzug der Ehrenmitgtiedschaft sowie über
die Aufnahme von fördernden Mitgtiedern,

8. bestätigt die Kreisjugendfeuerwehrwartinnen und -warte,

9. beschließt den Haushattsptan,

10. beschtießt die Jahresrechnung,

11. erteitt dem Vorstand die Enttastung,

12. nimmt den Bericht der Kreiswehrführerin/des Kreiswehrführers über die Tätigkeit
des Verbandes der Feuerwehren entgegen,

13. beschtießt über die Annahme von Dringtichkeitsanträgen und entscheidet über
diese.

§10
Sitzungen und Besch lüsse der Mitgliederversam m lung

(1) Sitzungen der Mitgtiederversammtung sind:

1. die Jahreshauptversammtung,

2. die außerordentliche Sitzung.

(2) 7u jeder Sitzung der Mitgtiederversammtung wird durch die Vorsitzende/den
Vorsitzenden schrifttich unter Mitteitung der Tagesordnung mindestens 14 Tage vor



dem Sitzungstag getaden. Anträge zur Tagesordnung müssen bis eine Woche vor der
Sitzung bei der/dem Vorsitzenden schrifttich eingereicht werden. Sie sind der
Mitgtiederversammtung vor Beginn der Sitzung bekannt zu geben. Dringlichkeitsanträge
können während der Sitzung gestellt werden.

(3) Die Mitgliederversammtung ist beschtussfähig, wenn mindestens die Hätfte der
Stimmberechtigten anwesend ist. § 13 Absatz 1 bteibt unberührt.

(4) Die Mitgtiederversammlung bteibt sotange beschtussfähig, bis die/der Vorsitzende die
Besch tussunfähigkeit feststettt.

(5) Bei Beschtussunfähigkeit ist eine erneute Mitgtiederversammtung einzuberufen, die
ohne Rücksicht auf die Zaht der anwesenden Stimmberechtigten beschtussfähig ist.
Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen.

(6) Die Beschtussfähigkeit wird von der/dem Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung
festgestetlt.

(71 Die Beschtüsse der Mitgliederversammtung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. § 13

Absatz 2 bteibt unberührt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des
Vorsitzenden. Stimmenthaltungen getten ats nicht abgegebene Stimmen.

(8) Über ;ede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der/dem Vorsitzenden
und der Protokottführerin/dem Protokottführer zu unterzeichnen und der
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu geben ist.

(9) Die Jahreshauptversammtung ist innerhatb von drei Monaten nach Ende des
Katenderjahres durchzuführen. Sie hat den Jahresbericht der Kreiswehrführerin/des
Kreiswehrführers über die Tätigkeit des Verbandes und der Feuerwehren
entgegenzunehmen.

(10) Die außerordentliche Mitgtiederversammtung wird durch die Vorsitzende/den
Vorsitzenden auf Beschtuss des Vorstandes einberufen oder wenn mindestens ein
Drittet der Mitgtieder der Mitgtiederversammtung die Einberufung schrifttich unter
Angabe des Grundes beantragt.

§ 11

Der Verbandsausschuss

(1) Dem Verbandsausschuss gehören an:

1. die Vorsitzende/der Vorsitzende des Verbandes,

2. ihre/seine beiden SteItvertreterinnen/Stettvertreter,

3. die Beisitzerinnen und Beisitzer des Vorstandes,

4. die Amtswehrführerinnen und Amtswehrführer,

5. die Wehrführerinnen und Wehrführer der amtsfreien Städte und Gemeinden,

6. die Kreisjugendfeuerwehrwartinnen und -warte,

7. die Leiterin/der Leiter der Berufsfeuenrrehr mit beratender Stimme

sowie im Verh inderun gsfatt die jewei ti ge Stetlve rtretun g.

{21 Der Verbandsausschuss:



1. gibt sich eine Geschäftsordnung,

2. wirkt bei der Vorbereitung von Veranstattungen auf Kreisebene mit,

3. unterbreitet Vorschtäge zur Verteihung der Ehrenmitgtiedschaft,

4. unterstützt die Aus- und Fortbildung der Mitgtieder der öffenttichen Feuerwehren,

5. kann Fachwartinnen und Fachwarte bestellen und Arbeitsgruppen bitden (Aus- und

Fortbitdung, Leistungsvergteiche, Leistungsbewertung, soziate Betreuung der

Verbandsmitgtieder und Senioren, Frauen in der Feuerwehr, Musikwesen, Historik

und Traditionspftege, Technik und Ausrüstung, Presse u. a.).

§ 12
Vorstand

(1) Dem Vorstand gehören an:

1. die/der Vorsitzende und ihre/seine Stettvertretung,

7. vier Beisitzerinnen oder Beisitzer,

3. zwei Kreisjugendfeuerwehrwartinnen und -warte mit beratender Stimme.

(2) Der Vorstand

1. gibt sich eine Geschäftsordnung,

2. bereitet die Versammlungen und Veranstattungen des Verbandsausschusses vor,

3. setzt die Beschtüsse der Mitgtiederversammtung um,

4. beschtießt die Einberufung einer außerordenttichen Mitgtiederversammtung,

5. stettt den Haushattsplan und die Jahresrechnung auf,

6. entscheidet über Beschwerden der Mitgtieder,

7. bestettt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstetle und die
Fachwartinnen und Fachwarte,

8. kann Ausschüsse und Arbeitsgruppen bilden,

9. erstattet den jährtichen Bericht über die Tätigkeit des Verbandes bei der

Mitgtiederversa m mtung,

10. teitt die Wahtergebnisse und die Bestettung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Geschäftsstette und der Fachwartinnen und Fachwarte der Aufsichtsbehörde

mit,

11. verwaltet die Feuenrrehrtechnische Zentrate.

(3) Die Tätigkeit der Mitgtieder des Vorstandes ist ehrenamttich.

(4) Die Sitzungen des Vorstandes werden durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden

einberufen. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der/dem
Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitgtied zu unterzeichnen ist.



(1)

(2)

§ 13

Wahl des Vorstandes

Wahlen erfotgen durch die Mitgtiederversammlung. Diese ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Drittet der Stimmberechtigten anwesend sind. Bei

Beschtussunfähigkeit gitt § 10 Absatz 5 entsprechend.

Die Mitgtieder machen dem Wahtvorstand Vorschläge zur Waht der/des Vorsitzenden
und ihrer/dessen beiden Stettvertreterinnen oder Stetlvertretern. Die Wahtvorschläge
sind ihr/ihm vier Wochen vor dem Wahttermin schrifttich und mit den Unterschriften
von mindestens fünf Gemeindewehrführerinnen/Gemeindewehrführern einzureichen.
Die Wahlvorschtäge sind der Aufsichtsbehörde unverzügtich zur Kenntnis zu geben.

Wahtteiterin/Wahtteiter ist die/der Vorsitzende. Sie/er bitdet mit drei aus der
Versammtung zu wähtenden Mitgtiedern den Wahtvorstand, der für die ordnungsmäßige
Durchführung der Wah[ verantworttich ist. Sofern die/der Vorsitzende selbst zur Waht

ansteht, ist eine stettvertretende Vorsitzende/ein steltvertretender Vorcitzender, bei
ihrer/seiner Verhinderung das anwesende dienstälteste Mitgtied, das nicht setbst zur
Wah I ansteht, Wah tteiterin /Wahtteiter.

Wahten erfotgen in geheimer Abstimmung auf Stimmzettetn.

Gewähtt ist, wer die erfordertiche Stimmenmehrheit erhätt.

Wird diese Mehrheit nicht erreicht, wird die Waht

1. bei mehreren Bewerberinnen und Bewerbern

durch eine Stichwaht zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern wiederhott, die
im ersten Wahtgang die höchsten Stimmenzahten erhatten haben. Erhatten
mehrere Bewerberinnen und Bewerber die gteiche Stimmenzah[, nehmen diese
Bewerberinnen und Bewerber an der Stichwaht teit. Aufgrund der Stichwahl ist
gewähtt, wer die meisten Stimmen erhätt. Bei Stimmengteichheit entscheidet das

Los, das die/der Vorsitzende zieht;

2. bei einer Bewerberin/einem Bewerber

wiederhott und durch einfache Mehrheit entschieden. Wird diese Mehrheit nicht
erreicht, muss die Waht sotange wiederhott werden, bis die einfache Mehrheit zu

Stande gekommen ist.

Zurlzum Vorsitzenden und ihrenlseinen beiden Stettvertreterinnen oder
Stettvertretern sind gewählt, wer eine Mehrheit von zwei Drittetn der anwesenden
Stimmberechtigten erhätt. Abweichend von Absatz 6 Nummer 1 Satz 4 zieht die
Wahtteiterin/der Wahtleiter das Los.

Wähtbar ist, wer

1. das passive Wahtrecht besitzt,

2. mindestens sechs Jahre aktiv einer Freiwitligen Feuerwehr angehört und in ihr
mindestens die Funktion einer Gruppenführerin/eines Gruppenführers bekteidet,

3. mindestens ausgebitdete Zugführerin/ausgebitdeter Zugführer nach FwDV 2 ist,

(3)

(4)

(5)

(6)
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4. die für das Amt erfordertiche Ausbitdung nach der Feuerwehrenlaufbahn-,
Dienstgrad- und Ausbildungsverordnung erfotgreich abgeschtossen oder sich im
Anschtuss an die Waht oder die Bestettung schrifttich zur unverzügtichen

Abteistung der noch nicht abgeschtossenen Ausbitdungsgänge verpflichtet hat,

5. die persöntiche und fachtiche Eignung für das Amt besitzt,

6. das 59. Lebensjahr noch nicht vottendet hat.

(8) Wiederwahten sind auch nach Vottendung des 59. Lebensjahres zutässig, die Amtszeit

endet jedoch mit dem Ende des Katenderjahres, in dem das 67. Lebensjahr votlendet

wird.

(9) Die Beisitzerinnen und Beisitzer (§ 11 Absatz 1) werden mit einfacher

Stimmenmehrheit gewählt. Die Wahtvorschläge der Mitgtieder müssen zwei Wochen

vor dem Wahttermin der/dem Vorsitzenden schrifttich vortiegen. Sie bedürfen der

Unterschrift von fünf Gemeindewehrführerinnen/Gemeindewehrführern. Die

Wahtperiode für die Beisitzerinnen und Beisitzer beträgt sechs Jahre. Die Amtszeit

beginnt mit dem Tag ihrer Wah[, aber nicht vor dem Ablauf der Amtszeit ihrer
Vorgängerinnen und Vorgänger.

(10) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgtiedes aus ihrem/seinem Amt ist innerhatb von

drei Monaten eine Ersatzwahl durchzuführen.

(11)Für die Waht des Wahlvorstandes, der Kassenwartin/des Kassenwartes und der
Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer ist die einfache Mehrheit erfordertich. lhre

Amtszeit beträgt sechs Jahre und beginnt mit dem Tag ihrer Waht.

(12) Nach Beendigung einer Waht hat die Wahtteiterin/der Wahtteiter das Ergebnis

schrifttich festzustetten. Die Niederschrift ist vom Wahtvorstand zu unterzeichnen. Die

Wahtergebnisse sind der Mitgtiederversammtung und dem Vorstand mitzuteiten.

(13) Schwierigkeiten bei der Durchführung der Waht sind im Benehmen mit der

Aufsichtsbehörde zu ktären.

Der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter
Geschäftsführung entsprechend der
bestettt.

§14
Creschäftsstelle

der Geschäftsstette des Verbandes obtiegt die
Geschäftsordnung. Sie/er wird durch den Vorstand

§15
Behandlung von Beschwerden

(1) Die Beschwerden der Mitgtieder, soweit sie Verbandsangetegenheiten betreffen, sind

vom Vorstand zu entscheiden, der spätestens vier Wochen nach Eingang der

Beschwerde einzuberufen ist. Haben sämttiche Vorstandsmitgtieder einen höheren

Dienstgrad ats die Beschwerdeführerin/der Beschwerdeführer, so ist der Vorstand

durch ein Mitglied einer anderen Freiwittigen Feuerwehr, das den gteichen Dienstgrad



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

wie die Beschwerdeführerin/ der Beschwerdeführer innehat, zu erweitern. Die/der

Vorsitzende bestimmt dieses Mitgtied.

Zur Behandtung der Beschwerde sind die Beschwerdeführerin/der Beschwerdeführer

und die Betroffenen sowie Zeuginnen und Zeugen spätestens 14 Tage vor dem

anberaumten Termin schrifttich zu laden. Über die Behandtung der Beschwerde ist

eine Niederschrift zu fertigen.

Die Entscheidung des Vorstandes ist der Beschwerdeführerin/dem Beschwerdeführer

unter Angabe der GrÜnde schrifttich bekannt zu geben'

§16
Haushalts- und Kassenwe§en

Der Verband hat für jedes Rechnungsjahr einen Haushattsptan aufzuste[ten, der mit

der Aufsichtsbehörde abgestimmt werden sott.

Die Ausgaben des Verbandes werden gedeckt durch:

1. dieMitgl,iedsbeiträge,

?. die Zuwendungen des Landkreises,

3. sonstige Zuwendungen.

Die haushattsrechttichen Vorschriften für Gemeinden und Gemeindeverbände sind

sinngemäß anzuwenden.

Der Haushattsvoranschtag ist der Kreisverwaltung rechtzeitig zuzuteiten, uffi im

Haushatt des Landkreises berücksichtigt werden zu können.

Die Haushal,tsführung wird durch zwei Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer, die von

der Mitgtiederversamml,ung zu wähten sind, geprüft. Die Enttastung des Vorstandes

erfotgt bis zum 31. März des fotgenden Rechnungsjahres durch die

Mitgtiederversammlung (s 9 Absatz 2 Nummer 10). Für die Prüfung gitt Abschnitt I des

Kommunatprüfungsgesetzes in der derzeit gettenden Fassung entsprechend. Die

Durchführung der überörttichen Prüfung obtiegt der Landrätin/dem Landrat nach den

Vorschriften des Abschnittes I I des Kommunatprüfungsgesetzes.

Die Kassenwartin/der Kassenwart hat die Kasse zu verwalten und übernimmt die

Buchführung. 5ie/er hat diese und den Jahresabschtuss der Mitgtiederversammtung

vorzutegen.

s17
Kosten und Crebühren

(1) Die Mitgtieder des Vorstandes, die Fachwartinnen und Fachwarte und die ehrenamttich

tätigen Kreisausbitderinnen und Kreisausbitder sowie die im Auftrage der/des

Vorsitzenden tätigen Wehrführerinnen und Wehrführer erhatten bei Dienstreisen

Reisekosten nach dem Landesreisekostengesetz in der derzeit gettenden Fassung.



(2)

(3)

(2) Nehmen die Fachwartinnen und Fachwarte regetmäßig in erhebtichem Umfang
Aufgaben ihres Fachgebietes wahr, kann ihnen mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde
eine Aufwandsentschädi gun g bewitti gt werden.

§18
Auflösung des Verbandes

(1) Die Auftösung des Verbandes kann durch Beschtuss der Mitgtiederversammlung
erfotgen.

Für die Beschtussfassung müssen zwei Drittel ihrer Mitgtieder anwesend sein. Der
Auftösungsbeschtuss bedarf einer Mehrheit von drei VierteI ihrer anwesenden
Mitgtieder.

lm Fatte der Auftösung ist das nach Abzug alter Verbindtichkeiten verbteibende
Vermögen des Verbandes für andere Zwecke im Brandschutz zu venryenden. Hierüber
wird mit einfacher Mehrheit entschieden.

§19
öffentliche Bekanntmachu ng

Die Satzung, die Geschäftsordnung sowie alte sonstigen amttichen Bekanntmachungen des
Verbandes sind in den für den Landkreis übtichen Pubtikationsmittetn öffenttich bekannt zu
geben.

§20
Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffenttichung in Kraft. Gteichzeitig treten die
Satzungen des Kreisfeuerwehrverbandes Vorpommern-Rügen vom 07. September 2012
und des Kreisfeuenrrehrverbandes Rügen vom 28. März 2009 außer Kraft.

(2) Über atte bei der Austegung dieser Satzung entstehenden Streitigkeiten entscheidet
die Aufsichtsbehörde nach Anhörung des Vorstandes.

3.
Daniel

Trinwitlershagen, den 26.04.201 3

&m
Vorsitzender KFV
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